Mobber of the Month

Im Jahr 2005 wurde in Deutschland ein Mobber  von  einem Landesgericht zu 10 000,--Euro Strafe verurteilt. „Nein,“ werden manche sagen, „wie man heute mit Konflikten umgeht! Nicht einmal ordentlich streiten darf man mehr. Wohin führt denn so was?“ Ja, wohin führt Streit?  Meistens zur Versöhnung. Aber wie ist es mit Mob​bing? Wohin führt das? Wohl kaum zur Versöhnung, denn Mobbing ist anders. 
WAS IST MOBBING ? 

Mobbing ist systematisch,  prozesshaft und endet selten von alleine! Bei Mob​bing bleibt das inhaltliche Problem ei​nes Konflikts im Hintergrund, die ange​griffene Person ist selbst Inhalt der An​griffe! 

H. Leymann hat Mobbinghandlungen in 5 Kategorien eingeteilt: 

· Angriffe auf die Möglichkeit sich mit​zuteilen 

· Angriffe auf soziale Beziehungen 

· Angriffe auf das soziale Ansehen 

· Angriffe auf die Qualität der Arbeit  

· Angriffe auf die Gesundheit und die psychische Integrität  

WAS IST KEIN MOBBING ? 

· Berechtigte Kritik an der Arbeit 

· Alltägliche Konflikte 

Viele von Ihnen sind vielleicht auf das violette Plakat „MOB-net“, das im AKH und allen anderen KAV Spitälern aus​hängt, aufmerksam geworden. Es ent​springt einer Zusammenarbeit zwi​schen dem KAV, der MUW und der Wie​ner Ärztekammer und soll ein erster Schritt zur Enttabuisierung sein, ein erster Hinweis auf das Thema, das heutzutage nicht mehr unter den Tisch gekehrt wird. 
WAS KOSTET MOBBING ? 

Mobbing-Kostenschätzungen in Europa veranschlagen die betrieblichen Mob​bingkosten  für  ein Krankenhaus  auf 25 000,-  bis 75 000,- Euro pro Jahr und Betroffenem. Die volkswirtschaftlichen Mobbingkosten werden z.B. für Deutschland auf mehr als 50 Milliarden Euro jährlich ge​schätzt. Das würde für Österreich 5 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Um​gerechnet auf das Gesundheitssystem (ca 8% vom Bruttoinlandsprodukt) ent​spräche das noch immer einem Betrag von 400 Millionen Euro.  

FOLGEN VON MOBBING 
Körperliche und psychische Schäden, berufliche Schädigung des Betroffe​nen, Schädigung des Arbeitgebers.  

WAS TUN ? 

· Konflikte am Arbeitsplatz anspre​chen 

· Verbündete suchen; genaue Auf​zeichnungen führen 

· An Vertrauenspersonen wenden, z.B.: Betriebsrat, Gleichbehand​lungsbeauftragte 

· Professionelle Hilfe suchen (z.B. Coaching), siehe Kasten unten 

Die erste Mobbinguntersuchung (Niedl, 1995) ergab eine Betroffenen​quote von 4,4 bis 7,8%, wobei Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind. Die Gefahr, gemobbt zu werden, war jedoch je nach Lebensalter unter​schiedlich hoch: Besondere Gefahr schien zwischen 21 und 30 Jahren zu bestehen, und zwischen dem 51. und 60. Lebensjahr. Alltagsvorstellungen gehen meist davon aus, dass „niemand nur zufällig zum Opfer wird“ und „Täter grundsätzlich böse sind“. Wissenschaftlich gesehen weiß man seit den Millgrim-Experimenten, dass die meisten Menschen unter besonde​ren gruppendynamischen Vorausset​zungen zur TäterIn werden können und die Opferrolle meist durch die Umstände und nicht die Persönlichkeit der Betroffenen definiert wird.


BEI MOBBING GILT IMMER: 
Aufschieben der Klärung heißt Verschärfung ! 


ZIVILCOURAGE ZEIGEN: 

Nicht wegschauen ! 
Nicht mitmachen ! 
Betroffenen beistehen ! 


Daher sind wir alle gefordert unser Umfeld aus einer menschlichen Per​spektive zu sehen, auch mitunter Schwächen zu akzeptieren und uns über die Stärken zu freuen. Aber wir fordern auch unsere ArbeitgeberInnen und deren VertereterInnen auf, uns ein Arbeitsumfeld zu geben, das Mob​bing erst gar nicht entstehen lässt, das weniger Wert auf ausschließlich kompetitive Fähigkeiten legt und das vielleicht auch einmal den 

„DOCTOR OF THE MONTH“  

für menschlichen Umgang mit den PatientInnen und MitarbeiterInnen ins rechte Licht rückt. 

Der Betriebsrat wirkt mit am Aufbau von Beratungseinrichtungen, ist be​müht ein diesbezügliches Bewusstsein zu schaffen und Lösungen zu präsen​tieren. 

Eine Handhabe  gegen Mobbing sollte der geplante Kollektivvertrag liefern: Im Entwurf sieht der §4,2 vor, dass eine Betriebsvereinbarung zu „Vorkehrungen zur Vermeidung und Bewältigung von innerbetrieblichem Mobbing“ abgeschlossen werden kann.     (H. Walter)
BERATUNG, UNTERSTÜTZUNG: 

Ombudsstelle Wr. Ärztekammer: Ombudsfrau: Dr. Brigitte Schmidl-Mohl; 
Stv.: Univ. Prof. Dr. Wolfgang Lalouschek;  
Kontakt: Mo-Fr. von 8.00-9.00 Uhr,    Tel: 0664/810 96 90 
	Psycholog. 
	Beratungsstelle 
	des 

	KAV, Tel. 01/404 09 – 60590 
	

	ÖGB: 
	Mag.a
	 Ilse 
	Reichart, 
	Tel: 


01/534 44 - 163.  FAX 01/534 44 ​611 
Arbeiterkammer-Wien Terminverein​barung: 
Mo–Fr. 8.00–14.00Uhr, Tel. 01/50165 DW 341, 
Zusammenar​beit mit Verein Work & People:

www.workandpeople.eu 
Fach-Infos auf  „Mobbingseiten“: Homepage der Ärztekammer:

www.aekwien.at/7639.html 
www.mobnet.at 

